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zur eVergabe



Das Vergabeportal Vukaneifel https://vergabeportal.vulkaneifel.de
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Was ist eVergabe?
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Rechtliche Umsetzung
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Grundsätze der Kommunikation (§ 9 VGV)
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(1)Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von D aten in einem 
Vergabeverfahren verwenden der öffentliche Auftraggeber und die Unternehmen 
grundsätzlich Geräte und Programme für die elektron ische Datenübermittlung 
(elektronische Mittel) .

(2) Die Kommunikation in einem Vergabeverfahren kann mündlich erfolgen, wenn sie  
nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge, die Interessensbestätigungen 
oder die Angebote betrifft und wenn sie ausreichend und in geeigneter Weise 
dokumentiert wird.

(3) Der öffentliche Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer 
eindeutigen Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse 
verlangen (Registrierung). Für den Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu 
den Vergabeunterlagen darf der öffentliche Auftraggeber keine Registrierung 
verlangen; eine freiwillige Registrierung ist zulässig.



verpflichtende elektronische Prozess-Schritte

• Bekanntmachung (Recherche) √
• Vergabeunterlagen (vollständiger Zugriff) √
• Kommunikation (Bieterfragen) √
• Angebotsabgabe √
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Umsetzungsfristen
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Pflicht zur Einführung der eVergabe bei 
EU-weiten Verfahren
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Oberschwellenbereich (EU-weite Vergabeverfahren)

VOB/A EU & VGV

Ab 18.10.2018  - Wegfall Zulassung postalischer Angebote
- elektronische Angebotsabgabe für Bieter 
verpflichtend

- durchgängige elektronische 
Bieterkommunikation bis zum Zuschlag



Pflicht zur Einführung der eVergabe bei 
nationalen Verfahren
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Unterschwellenbereich (Nationale Vergabeverfahren)

Ab Einführung UVgO

Voraussichtlich:
Ab 01.01.2019   - Bekanntmachung und Vergabeunterlagen 

elektronisch zur Verfügung stellen 

- Verpflichtung zur Annahme elektronischer Angebote

Ab 01.01.2020 - Verpflichtung zur Abgabe elektronischer Angebote

- durchgängige elektronische Bieterkommunikation  
bis zum Zuschlag



Vorteile für den Bieter
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Vorteile der eVergabe

• Kein Zeitaufwand für die Recherche durch automatische Benachrichtigung 
bei neuen Ausschreibungen 

• Keine Postlaufzeit für Vergabeunterlagen und bei der Angebotsabgabe,
dadurch: mehr Zeit zur Angebotserstellung

• Jederzeit und direkt Zugriff auf Vergabeunterlagen, somit
24/7 und kostenfrei

• Anleitung und Prüfung bei der Angebotsabgabe, daher
Angebote ohne Formfehler

• Dokumentation und Archivierung

• Möglichkeit, Nachweise im Profil zu hinterlegen

© Healy Hudson GmbH 2018



www.deutsche-evergabe.de
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Das „gemeinsame Vergabeportal des Landkreises Vulkaneifel“
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Das Vergabeportal
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Registrierung
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Arbeitsplatz

© Healy Hudson GmbH 2018



Abbilden des Leistungsportfolios
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Suchprofil
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Das 1. Suchprofil ist kostenfrei .
Für alle weiteren zusätzlichen Suchprofile wird lediglich eine 
Gesamtpauschale i. H. v. 5 € pro Monat erhoben.



neue Ausschreibungen per E-Mail
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Recherche
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Bieterfragen stellen
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Angebot bearbeiten
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Angebot bearbeiten
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Angebot abgeben
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Bestätigung der Angebotsabgabe
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Wie wird das Angebot unterschrieben?

• fortgeschrittene Signatur?
• qualifizierte Signatur?
• Mantelbogen?
• eingescannte Unterschrift?

• Textform nach § 126b BGB

Die Textform nach § 126b BGB ist der Standard.
Danach muss eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden   

genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden.

(Eine elektronische Signatur darf nur im Ausnahmefall gefordert werden)
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elektronisch = elektronisch?

• Was sind die Anforderungen der EU-Kommission?
– vollständige digitale Durchführung des Vergabeverfahren von der Bedarfsmeldung über die 

Bekanntmachung bis zum Zuschlag, inklusive E-Rechnung.

• Was verstehen wir unter elektronisch?
– elektronische Bekanntmachung und Zugriff auf die Vergabeunterlagen sowie Kommunikation 

über das Vergabeportal und elektronische Angebotsabgabe

• Stellt ein Datenträger ein elektronisches Angebot dar?
– CD mit GAEB-Datei?
– USB-Stick?

NEIN, das ist kein elektronisches Angebot.
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Kosten

Art. 53 RL 2014/24/EU
(1) Die öffentlichen Auftraggeber bieten ab dem Tag der Veröffentlichung einer 

Bekanntmachung gemäß Artikel 51 oder dem Tag der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung unentgeltlich einen uneingeschränkten und 
vollständigen direkten Zugang anhand elektronischer Mittel zu diesen 
Auftragsunterlagen an.

§ 41 VgV u. § 11 Abs. 3 EU VOB/A 2016 seit 18.04.2016                       
§ 11 VOB/A seit 01.10.2016 und

§ 29 UVgO (voraussichtlich ab 01.01.2019) – ersetzt k ünftig VOL/A
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Vorteile für den Bieter
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• Kein Zeitaufwand für die Recherche durch automatische Benachrichtigung 
bei neuen Ausschreibungen 

• Keine Postlaufzeit für Vergabeunterlagen und bei der Angebotsabgabe,
dadurch: mehr Zeit zur Angebotserstellung

• Jederzeit und direkt Zugriff auf Vergabeunterlagen, somit
24/7 und kostenfrei

• Anleitung und Prüfung bei der Angebotsabgabe, daher
Angebote ohne Formfehler

• Dokumentation und Archivierung

• Möglichkeit, Nachweise im Profil zu hinterlegen
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Durch die Nutzung der eVergabe wird die Teilnahme an Vergabeverfahren für 
Bieter
−einfacher
−schneller
−günstiger
−rechtssicherer
−bequemer

© Healy Hudson GmbH 2018



technische Anforderungen für Bieter
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• Computer oder
• Tablet oder
• Smartphone
• Browser 
• Internetverbindung



Musterausschreibung zur Bieterinformationsveranstal tung

Musterausschreibung für Bieter

Bieter haben die Möglichkeit, über eine Musterausschreibung das 
gemeinsame Vergabeportal bis 30.06.2019 zu testen.

Die Ausschreibung finden Sie unter dem Titel:

MUSTERAUSSCHREIBUNG zur BIETERINFORMATIONSVERANSTALTUNG 
des gemeinsamen Vergabeportals Vulkaneifel



Kundendienst

telefonisch erreichbar unter:

0611 949 106 83

kundendienst@deutsche-evergabe.de 

www.deutsche-evergabe.de 
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Daniel Zielke

Leiter Marketing und Vertrieb

Deutsche eVergabe
Eine Marke der Healy Hudson GmbH

Murnaustraße 10
D-65189 Wiesbaden

Fon +49 (0) 611 949106-62
Fax +49 (0) 611 949106-99

www.deutsche-evergabe.de
daniel.zielke@deutsche-evergabe.de

© 2018 Healy Hudson GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  Alle Firmen-, Produkt- oder Dienstleistungsmarken 
anderer Unternehmen werden anerkannt. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu 
Informationszwecken.


